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„Stell Dir vor, Du machst eine Frauen
versammlung und alle sind da!“

Das Bundesgleichstellungsgesetz und viele Landesge-
setze gewähren der Gleichstellungsbeauftragten das 
Recht, (mindestens1) eine Frauenversammlung im 
Jahr durchzuführen. Trotzdem ist es für viele Gleich-
stellungsbeauftragten ein Thema, an das sie sich nicht 
so recht herantrauen.

Dabei ist es doch so:

�� „Nicht weil wir Dinge wagen, sind sie schwierig,
�� sondern weil wir sie nicht wagen.“2

Dieser Artikel unterstützt Sie dabei, sich an die 
Durchführung Ihrer Frauenversammlung heranzu-
wagen.

1.	Rechtslage nach dem Bundesgleich-
stellungsgesetz – BGleiG

Nach § 25 Abs. 3 BGleiG kann die Gleichstellungsbe-
auftragte „jährliche Versammlungen der weiblichen 
Beschäftigten“ einberufen. Die Gleichstellungsbeauf-
tragte entscheidet allein, ob sie überhaupt eine Ver-
anstaltung durchführt. Auch in der Form und den 
Inhalten ist sie frei. So schreibt das BGleiG z. B. kei-
nen Tätigkeitsbericht vor.3 Kostenfragen müsste sie 
allerdings vor dem Termin klären. Sie hat die Dienst-
stellenleitung im Vorfeld über die Einberufung der 
Versammlung zu unterrichten und kann sie zu ein-
zelnen Punkten oder der Versammlung insgesamt 
einladen.4 Alle weiblichen Beschäftigten haben ein 
Teilnahmerecht, die Teilnahme gilt als Arbeitszeit. 
Die Versammlung ist nicht öffentlich5, die Gleichstel-
lungsbeauftragte kann aber männliche Beschäftigte 
oder externe Personen als Sachverständige zu be-
stimmten Tagesordnungspunkten einladen.6

Die Frauenversammlung – ein schönes Instrument 
auf dem es sich zu spielen lohnt

Die Gleichstellungsbeauftragte sollte regelmäßig eine 
Frauenversammlung durchführen. Sie ist ein gutes In-

Drehbuch für eine erfolgreiche  
Frauenversammlung

strument, um die vielseitigen Handlungsfelder der 
Gleichstellungsbeauftragten darzustellen und sich mit 
den Kolleginnen über die Situation in der Verwaltung 
unter Gleichstellungsaspekten auszutauschen.
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2.	Vorbereitung

So klappt´s mit der Konzeption

Die Konzeption des Drehbuchs für eine erfolgreiche 
Frauenversammlung gelingt, wenn sich die Gleich-
stellungsbeauftragte anfangs über Chancen und 
Schwierigkeiten klar wird und anschließend daraus 
ihre Ziele definiert. Was will sie mit ihrer Frauenver-
sammlung erreichen?

Frauenversammlungen bieten die Chance, Kollegin-
nen über die Arbeit als Gleichstellungsbeauftragte zu 
informieren und für die Ziele der Gleichstellung zu 
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gewinnen. Hier kann die Gleichstellungsbeauftragte 
ihre eigenen Positionen zu bestimmten Themen dar-
stellen und erfährt die Anliegen der Kolleginnen. 
Auch kann sie sich ein Mandat für ein bestimmtes 
Thema abholen. Das stärkt später ihre Verhandlungs-
position gegenüber der Dienststellenleitung. Die 
Aufzählung dieser Chancen macht sofort Lust auf die 
Frauenversammlung und ist eine gute Basis für die 
weiteren Schritte in der Konzeption des Drehbuchs.

Zur Vorbereitung gehört aber auch die Beschreibung 
der eigenen Befürchtungen. Sind die Schwierigkeiten 
einmal benannt, verlieren sie häufig ihren Schrecken, 
weil sie plötzlich gar nicht mehr so groß erscheinen. 
Außerdem lässt sich hieraus gut ein „Plan B“ entwi-
ckeln, der zeigt, welche Handlungsalternativen es gibt.

Allein vor einer Gruppe

Viele Gleichstellungsbeauftragte sorgt die Vorstel-
lung, allein vor einer Gruppe zu sprechen. Hier hilft 
es, die Veranstaltung gemeinsam mit der Stellvertre-
terin durchzuführen, denn im Team gelingt es besser. 
Machen Sie sich aber auch bewusst, dass die meisten 
Frauen sehr unterstützend reagieren, wenn Frauen 
damit beginnen, vor einer großen Gruppe zu spre-
chen. Ein bewusster Umgang mit dem Lampenfieber 
und regelmäßige Übung unterstützen ebenfalls. 
Nutzen Sie so oft es geht Gelegenheiten vor Gruppen 
zu sprechen – Veranstaltungen, Meetings, Personal-
versammlungen, aber auch private Anlässe wie Fami-
lienfeiern oder Elternabende eignen sich als Trai-
ningsplätze für das öffentliche Sprechen.

Eine weitere typische Sorge ist, dass es bei der Durch-
führung technische Probleme geben könnte. Hier 
können Sie sich im Vorfeld mit einer technisch ver-
sierten Kollegin abstimmen, die sich bei Schwierig-
keiten um diese kümmert, während Sie mit Ihrer 
Veranstaltung fortfahren.

Wie viele Kolleginnen kommen wohl?

Ebenfalls eine Frage ist die Anzahl der Teilnehmerin-
nen, die für viele Gleichstellungsbeauftragte über den 
Erfolg ihrer Veranstaltung entscheidet. Die Sorge vor 
einer zu geringen Zahl hält manche Gleichstellungs-
beauftragte über einen längeren Zeitraum davon ab, 
diese Versammlung überhaupt anzubieten. Das führt 
dazu, dass nicht einmal die (vermeintlich wenigen) 
interessierten Kolleginnen kommen können, mit de-
nen sich ein Austausch sehr lohnen würde. Es gibt 
zahlreiche Verhinderungsgründe, die nichts mit der 
Veranstaltung zu tun haben: Urlaub, Krankheit, 
Dienstreise, arbeitsfreier Tag der Teilzeitkraft etc. 

Nicht alle, die fernbleiben, sind desinteressiert! Zu 
klären wäre allerdings, ob ggf. eine Führungskraft 
Kolleginnen von einer Teilnahme abgehalten hat.

Hat es auch sein Gutes?

Sie können aber auch einmal überlegen, was das Gute 
daran wäre, wenn tatsächlich weniger Kolleginnen 
teilnähmen. Ein kleinerer Rahmen erleichtert es vie-
len Teilnehmerinnen, sich einzubringen. Manche 
hätten nie den Mut vor größeren Gruppen zu spre-
chen und oftmals gelingt ein intensiver Austausch 
mit weniger Personen besser. Vielleicht wären Sie 
auch selbst ruhiger, wenn die Premiere nicht vor aus-
verkauftem Haus stattfindet.

„Wer das Ziel nicht kennt, kann auch nicht  
ankommen.“

Ohne klare Ziele kann die Gleichstellungsbeauftragte 
keine Frauenversammlung konzipieren. Hier lautet die 
Fragestellung „Was will ich mit der Durchführung der 
Frauenversammlung erreichen?“ Möchten Sie die Kol-
leginnen über ihre Aufgabenvielfalt oder einen The-
menschwerpunkt informieren, oder als Mitstreiterin-
nen für ein Thema gewinnen; die Vernetzung unterstüt-
zen oder Rückmeldung zur Ihrer Arbeit erhalten? Sind 
die Ziele klar, folgen alle weiteren Punkte: Die Wahl des 
Themenschwerpunkts, die Frage nach Referentinnen 
und Referenten und welche Methoden die richtigen 
sind. Das Ziel bestimmt die Themen und die Methoden. 
Die Ziele sollten Sie mit anderen diskutieren. Gemein-
sam lassen sich interessantere Ideen entwickeln, gegen-
seitige Rückmeldungen verbessern die Konzeption.

Erfolge sichtbar machen

Ein Ziel ist sicherlich, all die verschiedenen Handlungs-
felder und Erfolge der Gleichstellungsbeauftragten zu 
zeigen. Dabei hat sie ein typisches Frauenproblem: Vie-
les von dem, was sie leistet, bleibt unsichtbar. Beratungs-
gespräche finden unter vier Augen statt und sind ver-
traulich. Sie könnte aber in anonymisierter Form davon 
berichten und so Kolleginnen ermutigen, sich bei ähnli-
chen Fällen an sie zu wenden. Auch ihre Mitarbeit an 
neu abgeschlossenen Dienstvereinbarungen muss sie 
häufig hervorheben. In der Frauenversammlung kann 
sie zeigen, welche Gleichstellungsaspekte hier berührt 
sind und welchen Beitrag sie geleistet hat.

Themenfindung von der Reinigungskraft bis zu 
Amtsleiterin

Gleichstellungsbeauftragte fragen sich oft, welche 
Themen die Teilnehmerinnen interessieren. Diese 
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sollen ja alle Frauen ansprechen – von der „Reini-
gungskraft bis zur Amtsleiterin“ sagte kürzlich eine 
Seminarteilnehmerin. Dann zögern Gleichstellungs-
beauftragte, weil diese Zielgruppe so vielfältig ist und 
daher auch völlig unterschiedliche Interessen hat.

Es gibt sicherlich kein Thema, das alle gleichermaßen 
spannend finden. Aber es gibt Inhalte, die viele Frau-
en der Verwaltung interessieren. Mögliche Themen 
sind die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten 
an sich oder die Zielsetzung und Inhalte der Gleich-
stellungsgesetze. Viele Frauen fühlen sich ja gar nicht 
benachteiligt, strukturelle Barrieren in ihrer Verwal-
tung sind ihnen gar nicht bewusst. Dies aufzuzeigen 
ist Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten.

Dies gelingt ihr beispielsweise, indem sie zeigt, in 
welchen aktuellen Maßnahmen der Verwaltung 
überall „Gender drin steckt“. Z.B. Die Auswirkungen 
einer Umstrukturierung oder Fusion gerade auf 
Frauen – ob typische Frauenarbeitsplätze wegzufal-
len drohen und was dagegen getan werden könnte. 
Oder auch, ob der in der Diskussion stehende neue 
Standort am Stadtrand für Teilzeitkräfte überhaupt in 
einer vertretbaren Zeit erreichbar ist? Frauen können 
auf wichtige rechtliche Aspekte hingewiesen werden, 
wie z. B. die notwendige Befristung von Teilzeitver-
einbarungen, oder wie weitreichend der Begriff der 
sexuellen Belästigung ist. Hier sind der umfassende 
Handlungsauftrag an den Arbeitgeber aus dem AGG 
und Strategien zur erfolgreichen Gegenwehr interes-
sant. Erfahrungsaustausch schafft Solidarität.

Die Teilnehmerinnen könnte auch interessieren, wel-
che Genderaspekte es beim Betrieblichen Gesund-
heitsmanagement gibt – wie die Arbeitsplätze, an de-
nen die Mehrheit der Mitarbeiterinnen arbeitet, ge-
sundheitsförderlich umgestaltet werden könnten. Ei-
ne weitere Frage könnte sein, ob das geplante „Talent-
management“ auch berufliche Entwicklungsmöglich
keiten für Teilzeitkräfte vorsieht.

Die Gleichstellungsbauftragte kann ihren Vortrag 
mit der Schilderung eines konkreten Verfahrens ver-
knüpfen. So erkennen Betroffene, wo es Unterstüt-
zungsmöglichkeiten durch die Gleichstellungsbauf-
tragte gibt. Ihnen wird klar, mit welchen Themen sie 
sich an sie wenden können.

Eine Möglichkeit zum Sammeln von Anliegen der 
Kolleginnen ist es, ein Flipchart für Themenwünsche 
aufzustellen. Die Gleichstellungsbeauftragte kann 
diese anschließend entweder im Intranet aufbereiten 
oder als Themenschwerpunkt für ihre nächste Frau-
enversammlung wählen.

Bei der Vielzahl an Themen sollte die Gleichstel-
lungsbeauftragte Schwerpunkte setzen und sich auf 
das Wesentliche konzentrieren. Dies gilt sowohl für 
die Veranstaltung als auch ihren Vortrag.
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Konzept erstellen – Ablauf der Frauen
versammlung

Die weitere Konzeption des Drehbuch folgt aus der 
Frage: Was muss getan werden, um diese Ziele zu er-
reichen und in welche Reihenfolge sind die Themen 
sinnvoll gegliedert? Dafür bietet es sich an, die erfor-
derlichen Schritte zu unterteilen in Vorbereitung/
Durchführung/Nachbereitung und in einer Check-
liste7 festzuhalten.

In vielen Verwaltungen ist es üblich, dass die Leitung 
zu Beginn ein Grußwort spricht und dann die Veran-
staltung verlässt. Das ist schön, weil sich dann die 
oberste Spitze zum Thema Gleichstellung positioniert 
und daran auch gemessen werden kann. Die Begrü-
ßung durch die Leitung unterstreicht den offiziellen 
Charakter. Der Rest der Veranstaltung, insbesondere 
die Eröffnung und der Abschluss liegen aber bei der 
Gleichstellungsbeauftragten. Sie entscheidet frei über 
die Inhalte und die Reihenfolge der Tagesordnungs-
punkte. So hat z. B. ein möglicher Agendapunkt der 
Personalleitung nicht unbedingt Vorrang vor dem 
Tätigkeitsbericht der Gleichstellungsbeauftragten. 
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Das mag für manche Gleichstellungsbeauftragte un-
gewohnt sein, gerade wenn sie neu im Amt ist. Es ist 
aber wichtig, dass sie sich ihren Raum nimmt, denn 
es ist ihre Veranstaltung.

Einladung

Eine ansprechende Einladung ist lebhaft formuliert 
und macht neugierig. Dabei lädt ein knackiger Auf-
macher zum Weiterlesen ein. Der Tagesordnungs-
punkt „Die kleinen Oasen in der Gleichstellungs-
wüste“ weckt mehr Interesse als „Tätigkeitsbericht“. 
Die Einladung wird auf allen Wegen verteilt: Email 
an alle Frauen, Aushang am „bunten Brett“, Hinweis 
im Intranet. Wichtig ist auch die Einladung der Kol-
leginnen in Elternzeit (und anderen Beurlaubun-
gen).

Die Gleichstellungsbeauftragte kann zusätzlich ein 
Plakat auf Flipchart für ihre Frauenversammlung er-
stellen und sowohl im Haus aushängen als auch als 
Foto im Intranet verbreiten. Am Tag der Versamm-
lung hängt es in Papierform an der Tür und strahlt 
digital über den Beamer in den Raum.
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Raumgestaltung

Der Raum muss ausreichend Platz für alle Teilneh-
merinnen haben. Die Stühle können statt in Reihen 

in der kommunikativeren Form des Halbkreises an-
geordnet werden. Die Dienststellenleitung sollte in 
der ersten Reihe sitzen. Bitten Sie bewusst nette Kol-
leginnen, sich in die erste Reihe zu setzen und schau-
en Sie sie oft an. Wenn Sie Schwierigkeiten mit ihrer 
Lautstärke oder ihrem Sprechtempo haben, können 
sie mit einer Kollegin Zeichen für „lauter“ und „lang-
samer“ vereinbaren. Zusätzlich können Sie sie bitten, 
Sie anzulächeln, das stärkt Sie und die Kollegin wird 
davon auch gut gelaunt. Es gibt sicherlich noch viele 
weitere freundliche Gesichter, auf die Sie sich wäh-
rend Ihres Vortrags konzentrieren können. Schauen 
Sie alle regelmäßig an.

Dekoration sorgt für eine angenehme Atmosphäre. 
Ein Tisch mit Material von Ministerien oder Bera-
tungsstellen stellt wichtige Informationen zur Verfü-
gung. Beispielsweise zum neuen Elterngeld Plus vom 
BMFSFJ oder zum Schutz vor sexueller Belästigung 
von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.

3.	Durchführung

Lampenfieber als persönliche Energiequelle

Viele Gleichstellungsbeauftragte sind vor ihrer Frau-
enversammlung von ihrem Lampenfieber beunru-
higt. Dieses lässt sich aber gut über die innere Hal-
tung steuern. Lassen Sie es zu und akzeptieren Sie es 
– den meisten Menschen geht es so. Es hat darüber 
hinaus wichtige Funktionen, z. B. dass Sie sich beson-
ders gut vorbereiten und dann am Tag der Veranstal-
tung sehr konzentriert sind. Machen Sie sich klar, 
dass Sie nach außen hin wahrscheinlich viel ruhiger 
wirken als Sie sich innerlich fühlen: Oft nehmen die 
Zuhörerinnen Ihr Lampenfieber gar nicht wahr.

Mit Übung zur Meisterin

Alle Tätigkeiten, die Sie heute gut können, haben Sie 
einmal gelernt und viel geübt: Laufen, Radfahren, 
Schreiben, etc. Hier gilt das Motto: Lieber unperfekt 
starten als perfekt warten.

Butter bei die Fische – die konkrete Ausgestal-
tung der inhaltlichen Präsentation

Ein guter Einstieg gelingt z. B. mit einer Geschichte 
oder dem passenden Zitat einer berühmten Frau. In 
der Datenbank „FemBio Frauen-Biographiefor-
schung“ findet Frau, was sie sucht.8

Die GB kann für einen lebhaften Einstieg auch ein 
Interview mit ihrer Stellvertreterin führen. Dies lässt 
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sich neben der persönlichen Vorstellung gut mit Er-
fahrungen und gleichstellungspolitischen Positionen 
verknüpfen. Können die anwesenden Frauen dann 
noch Fragen stellen oder von ihren eigenen Erfah-
rungen berichten, ist der Austausch perfekt.

Für ihren Vortrag hilft der Gleichstellungsbeauftrag-
ten die Gliederung Einstieg – Hauptteil – Abschluss. 
Die Zielsetzung der Rede ist für den Hauptteil rich-
tungsweisend. Was soll erreicht werden, was muss 
dafür dargestellt und vertieft werden, welche Infor-
mationen lassen sich besser im Intranet nachlesen.

Zur Gliederung des Hauptteils helfen die Fragen:

�� Wie lassen sich die Zuhörerinnen gut abholen?
�� Wie stehen sie zu dem Thema und wie ist ihr 
Kenntnisstand dazu?

�� Was sollen die Teilnehmerinnen unbedingt erfah-
ren?

�� Was sind die eigenen Kernaussagen?
�� Welche Argumente kommen in welcher Reihen-
folge?

Manchen helfen Moderationskarten, um dort ganz 
konkret aufzuschreiben, was sie sagen wollen und 
wie der rote Faden verlaufen soll. Ein Tipp: Karten 
durchnummerieren, falls sie hinfallen, sind sie 
schnell wieder richtig gereiht.

Wie der Vortrag „bunter“ wird – Medien und 
Methoden

Statt eines Powerpointvortrags sind Flipchart oder 
Metaplanwände als die interaktiveren Medien eine 
willkommene Abwechslung. Die vielseitigen Aufga-
ben lassen sich z. B. gut anhand eines Alphabets dar-
stellen – präsentiert am Flipchart. Von A wie Aus-
wahlgespräche bis Z wie Zielvereinbarungen – überall 
verbergen sich Genderaspekte, die beachtet werden 
müssen. Die Gleichstellungsbeauftragte kann wäh-
rend ihres Vortrags passende Erfahrungen aus ihrer 
täglichen Arbeit einbauen.

Visualisierung als Hilfsmittel – ein Bild sagt mehr 
als 1000 Worte

Unterstreichen Sie die eigene Rede mit Visualisierun-
gen. Fragen Sie sich, welche Bilder zu Ihren Kernaus-
sagen passen. Zahlen, Daten und Fakten lassen sich 
nicht nur in Säulendiagrammen darstellen. Gerade 
bei Gleichstellungsthemen geht es oft darum, ein Un-
gleichgewicht zu verdeutlichen; hier können Sie mit 
einfachen Symbolen wie Punkten in verschiedenen 
Farben arbeiten. Nutzen Sie gängige Bilder für Ihre 
Visualisierungen: z. B. drei Säulen oder eine Hand 

für die drei bzw. fünf Kernpunkte einer Aussage; ein 
Haus, ein Weg, eine Brücke etc.9 Sie können aber 
auch Ihre digitalen Fotos einbauen, in Ihrer Stadt 
oder in der Natur finden Sie zahlreiche passende Mo-
tive.
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Frauen machen mit

Ihr Vortrag wird lebendiger, wenn Sie interaktive 
Anteile einbauen. Es gibt zahlreiche Methoden aus 
der Personalentwicklung dazu:

Bauen Sie Fragen in den Vortrag ein:

�� „Wie hoch schätzen Sie den Frauenanteil im höhe-
ren Dienst? Wie hoch schätzen Sie den Männeran-
teil im mittleren Dienst?“ Gerade Zahlen und Sta-
tistiken ermüden viele Zuhörende schnell. Da sind 
Schätzfragen eine willkommene Abwechslung.10

�� „Ist Teilzeitarbeit die Lösung oder führt sie direkt 
in die Sackgasse?“

�� „Wie sind Ihre Erfahrungen dazu? Hat das jemand 
von Ihnen schon einmal erlebt?“

Bieten Sie Thesen an, über die die Kolleginnen mit 
ihrer Nachbarin „murmeln“ können. „Stellen werden 
bei uns nur nach Leistung, Eignung und Befähigung 
besetzt!“

Bei diesen Fragen können Sie im Vorfeld Kolleginnen 
bitten, Beiträge zu liefern, um so das Eis zu brechen 
und andere zu ermutigen, sich ebenfalls einzubrin-
gen. Diese Methoden regen lebhafte Diskussionen 
an. Sie stellen aber auch den Bezug zwischen den ge-
setzlichen Regelungen der Gleichstellungsgesetze 
und den persönlichen Erfahrungen der Kolleginnen 
her. Idealerweise merken diese so, dass die Arbeit der 
Gleichstellungsbeauftragten durchaus etwas mit ih-
rem beruflichen Alltag zu tun hat.
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Ende gut – alles gut? Womit lässt sich die Rede 
gut abschließen?

Ein starker Schluss ist wichtig – denn dieser bleibt 
am besten in Erinnerung. Er sollte die Ausführun-
gen abrunden, ein Ergebnis präsentieren oder in die 
Diskussion überleiten. Vielleicht gibt es für den 
Schluss ein passendes Zitat oder einen schönen 
Cartoon?

4.	Nachbereitung

Feiern sie ausgiebig ihre Erfolge und freuen sich an 
Ihrer erfolgreichen Frauenversammlung. Es ist sinn-
voll, die Veranstaltung anhand Ihrer Ziele auszuwer-
ten. Halten Sie fest, was gut lief und was Sie das 
nächste Mal anders machen würden. Ein Bericht mit 
Fotos und Text für das Intranet informiert über die 
gelungene Veranstaltung. Die gewünschten Themen 
sollten dort aufbereitet oder für den nächsten Termin 
vorgemerkt werden.

Und am Ende gilt: „Nach der Frauenversammlung 
ist vor der Frauenversammlung.“

Hinweis:

Die Autorin bietet zu dem Thema das Seminar 
„Drehbuch für eine erfolgreiche Frauenversamm-
lung“ an. Die nächste Veranstaltung findet am 
4. Dezember 2015 in Düsseldorf statt (siehe Seite 
45). Weitere Termine finden Sie auf: www.Doro-
thea-Wolf.de.

Dorothea Wolf 
Juristin 

Bereichsleiterin Personalentwicklung, 
Beraterin, Trainerin, Coach, 
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www.splendid-akademie.de/home.html und bei Martin Haussmann, 
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Rechtsprechung
Formelle Rechtswidrigkeit einer 
Umsetzung mangels Beteiligung 
der Gleichstellungsbeauftragten

Urteil des Verwaltungsgerichts Köln vom 
9.2.2015 – 15 K 7068/13 – juris

BGleiG § 19 Abs. 1 S. 2, 3 Nr. 1; SGB IX § 95 
Abs. 2

Leitsatz1:

Die Umsetzung eines Beamten unterliegt der 
vorherigen Beteiligung der Gleichstellungs-

beauftragten und ist bei mangelnder Be-
achtigung dieses Beteiligungsrechts formell 
rechtwidrig.

Aus dem Tatbestand:

Der Kläger steht als Ltd. Regierungsdirektor (Besol-
dungsgruppe A 16) in den Diensten der Beklagten 
und ist beim Bundesamt W. tätig.

Bis Juli 2012 war der Kläger als Leiter der Referats-
gruppe 0 C. eingesetzt. Diese Referatsgruppe besteht 
aus den beiden Bereichen M. (2 Referate) und B. (3 
Referate) sowie einem Grundsatzreferat.

Unter dem 10.07.2012 wurde der Kläger in die Pro-
jektgruppe B1. und Q. umgesetzt. Hintergrund war 
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